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        Derzeit gültige Fassung aus 2010  N e u f a s s u n g  ( E n t w u r f )  

 

Förderrichtlinien zur Jugendarbeit der Stadt Burgdorf 

 

 

 

 

A. Maßnahmenbezogene Förderung 

 

 

 1. Jugendfahrten und -lager 
 

  Jugendfahrten und -lager sind für viele Jugendgemein-

schaften Höhepunkte ihrer Jahresarbeit und Teil der Ver-

wirklichung ihrer pädagogischen Zielsetzungen. Sie dienen 

der individuellen Entfaltung und Entwicklung der Kinder 

und Jugendlichen sowie der Erprobung des Lebens in der 

Gemeinschaft. 

 

  Die Beihilfe ist eine finanzielle Hilfe für erzieherische Maß-

nahmen, dient der Jugendgemeinschaft und soll nach sozi-

alen Gesichtspunkten verwendet werden. 

 

  Träger dieser Maßnahmen können Jugendgemeinschaften, 

Sportvereine und Jugendwohlfahrtsverbände sein. 
 
 

  Voraussetzungen: 
 

  Mindestens 3 Tage (2 Übernachtungen), höchstens jedoch 

28 Tage Dauer, mit mindestens 5 Teilnehmern. 
 

 

  Altersbegrenzung: 
 

  Generell 6 - 21 Jahre, bei qualifizierten Programmen kön-

nen Jugendliche bis 25 Jahre berücksichtigt werden. Au-

ßerdem wird eine angemessene Anzahl Betreuungskräfte in 

die Förderung einbezogen. 
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A. Maßnahmenbezogene Förderung 

 

 

 1. Jugendfahrten und -lager 
 

  Jugendfahrten und -lager sind für viele Jugendgemein-

schaften Höhepunkte ihrer Jahresarbeit und Teil der Ver-

wirklichung ihrer pädagogischen Zielsetzungen. Sie dienen 

der individuellen Entfaltung und Entwicklung der Kinder 

und Jugendlichen sowie der Erprobung des Lebens in der 

Gemeinschaft. 

 

  Die Beihilfe ist eine finanzielle Hilfe für erzieherische Maß-

nahmen, dient der Jugendgemeinschaft und soll nach sozi-

alen Gesichtspunkten verwendet werden. 

 

  Träger dieser Maßnahmen können Jugendgemeinschaften, 

Sportvereine und Jugendwohlfahrtsverbände sein. 
 
 

  Voraussetzungen: 
 

  Mindestens 3 Tage (2 Übernachtungen), höchstens jedoch 

28 Tage Dauer, mit mindestens 5 Teilnehmenden. 
 

 

  Altersbegrenzung: 
 

  Grundsätzlich 6 - 21 Jahre, bei qualifizierten Programmen 

können Jugendliche bis 25 Jahre berücksichtigt werden. 

Außerdem wird eine angemessene Anzahl an Betreuungs-

kräften in die Förderung einbezogen. 
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  Förderung: 

 

2,40 € pro Tag und Teilnehmer bei Maßnahmen außer-

halb des Stadtgebietes 

 

1,20 € pro Tag und Teilnehmer bei Maßnahmen inner-

halb des Stadtgebietes 

 

 

  Antragstellung: 
 

  Auf Formblatt. Bei Maßnahmen außerhalb mit Bestätigung 

der gastgebenden Stadt, Gemeinde, Jugendherberge oder 

des gastgebenden Heimes. 

 

 

 2. Jugenderholungspflege (Offene Ferienmaßnahmen) 
 

  Maßnahmen im Bereich der Jugenderholungspflege dienen 

schwerpunktmäßig der Erholung von Kindern und Jugendli-

chen. Sie sollen jedoch auch erzieherische Elemente bein-

halten. 

 

  Die Beihilfe ist eine finanzielle Hilfe für den Träger und soll 

nach sozialen Gesichtspunkten verwendet werden. Träger 

dieser Maßnahmen können Jugendgemeinschaften, Sport-

verbände und Jugendwohlfahrtsverbände sein. 
 
 

  Voraussetzungen: 
 

  Die Maßnahmen müssen vorher angemeldet und geneh-

migt sein. Sie sollten nach Möglichkeit 21 Tage dauern und 

in den Sommerferien der allgemein- bzw. berufsbildenden 

Schulen stattfinden. 

 

  Eine Teilnahme muss allen Kindern bzw. Jugendlichen aus 

der Stadt Burgdorf - nicht nur Mitgliedern des Trägers der 

Maßnahme - offen stehen. 

 

  Förderung: 

 

2,50 € pro Tag und teilnehmender Person bei Maß-

nahmen außerhalb des Stadtgebietes 

 

1,30 € pro Tag und teilnehmender Person bei Maß-

nahmen innerhalb des Stadtgebietes 

 

 

  Antragstellung: 
 

  Auf Formblatt. Bei Maßnahmen außerhalb des Stadtgebie-

tes mit Bestätigung der gastgebenden Stadt, Gemeinde, 

Jugendherberge oder des gastgebenden Heimes. 

 

 

 2. Jugenderholungspflege (Offene Ferienmaßnahmen) 
 

  Maßnahmen im Bereich der Jugenderholungspflege dienen 

schwerpunktmäßig der Erholung von Kindern und Jugendli-

chen. Sie sollen jedoch auch erzieherische Elemente bein-

halten. 
 

  Die Beihilfe ist eine finanzielle Hilfe für den Träger und soll 

nach sozialen Gesichtspunkten verwendet werden. Träger 

dieser Maßnahmen können Jugendgemeinschaften, Sport-

verbände und Jugendwohlfahrtsverbände sein. 
 
 

  Voraussetzungen: 
 

  Die Maßnahmen müssen vorher angemeldet und geneh-

migt sein. Sie sollten nach Möglichkeit 21 Tage dauern und 

in den Sommerferien der allgemein- bzw. berufsbildenden 

Schulen stattfinden. 
 

  Eine Teilnahme muss allen Kindern bzw. Jugendlichen aus 

der Stadt Burgdorf - nicht nur Mitgliedern des Trägers der 

Maßnahme - offen stehen. 



 - 3 - 

 
 

  Altersbegrenzung: 
 

  6 - 18 Jahre. Außerdem wird eine angemessene Anzahl 

Betreuungskräfte in die Förderung einbezogen. 
 
 

  Förderung: 
 

  Zuschuss für Fahrt und Lager plus einem Sonderzuschuss 

von 1,60 € pro Tag und Teilnehmer. 

 

  Antragstellung: 

 

  Auf Formblatt mit Bestätigung der gastgebenden Stadt, 

Gemeinde, Jugendherberge oder des gastgebenden Hei-

mes. 

 

 

 

 3. Aktion "Ferien am Ort" 
 

  Veranstaltungen im Rahmen der Aktion "Ferien am Ort" 

sollen dazu dienen, den während der Sommerferien in der 

Stadt verbleibenden Kindern und Jugendlichen Erholung 

und Entspannung zu bieten sowie Anregungen zur sinn-

vollen Freizeitgestaltung zu vermitteln. 

 

  Träger dieser Maßnahmen können Jugendgemeinschaften, 

Sportvereine und Jugendwohlfahrtsverbände sein. 
 
 

  Voraussetzungen: 
 

  Die Veranstaltungen müssen offen für alle Kinder und Ju-

gendlichen der Stadt Burgdorf sein und im "Ferienkom-

pass" ausgeschrieben werden. 
 
 
 
 

 
 

  Altersbegrenzung: 
 

  6 - 18 Jahre. Außerdem wird eine angemessene Anzahl an 

Betreuungskräften in die Förderung einbezogen. 
 
 

  Förderung: 
 

  Zuschuss für Fahrt und Lager plus einem Sonderzuschuss 

von 1,60 € pro Tag und teilnehmender Person. 
 
 

  Antragstellung: 
 

  Auf Formblatt mit Bestätigung der gastgebenden Stadt, 

Gemeinde, Jugendherberge oder des gastgebenden Hei-

mes. 

 

 

 

 3. Aktion ‘Ferien am Ort’ 
 

  Veranstaltungen im Rahmen der Aktion ‘Ferien am Ort’ 

sollen dazu dienen, den während der Sommerferien in der 

Stadt verbleibenden Kindern und Jugendlichen Erholung 

und Entspannung zu bieten sowie Anregungen zur sinn-

vollen Freizeitgestaltung zu vermitteln. 

 

  Träger dieser Maßnahmen können Jugendgemeinschaften, 

Sportvereine und Jugendwohlfahrtsverbände sein. 
 
 

  Grundsätzliche Voraussetzungen: 
 

  Die Veranstaltungen müssen offen für alle Kinder und Ju-

gendlichen der Stadt Burgdorf sein und im ‘Ferienkompass’ 

ausgeschrieben werden. 
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  Altersbegrenzung: 

 

  Generell 6 - 18 Jahre, Ausnahmen (z. B. Ferienbetreuung 

etc.) sind möglich. Außerdem wird eine angemessene An-

zahl Betreuungskräfte in die Förderung einbezogen. 

 

 

  Förderung: 

1,20 € pro Tag und Teilnehmer für Halbtagsveranstal-

tungen (bis zu 4 Stunden) 

 

2,40 € pro Tag und Teilnehmer für Ganztagsveranstal-

tungen (über 4 Stunden) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Für Kurzzeltlager 
 

  3,80 € pro Tag und Teilnehmer. 

 

 

  Antragstellung: 

 

  Formblatt mit Teilnehmerverzeichnis. Bei Teilnehmerzahlen 

über 80 kann auch eine anderweitige Bestätigung vorge-

legt und anerkannt werden. Aus ihr muss die genaue Teil-

nehmerzahl hervorgehen (z.B. Eintrittsausweis von Frei-

zeiteinrichtung). 

 

 

 

  Altersbegrenzung: 
 

  Grundsätzlich 6 - 18 Jahre, Ausnahmen (z. B. Ferienbe-

treuung etc.) sind möglich. Außerdem wird eine angemes-

sene Anzahl an Betreuungskräften in die Förderung einbe-

zogen. 

 

 

  Förderung: 

1,30 € pro Tag teilnehmender Person für Halbtagsver-

anstaltungen (bis zu 4 Stunden) 

 

2,50 € pro Tag und teilnehmender Person für Ganz-

tagsveranstaltungen (über 4 Stunden) 

 

 

  Für verbindliche Ferienbetreuung 

 

  3,50 €  (pro Tag und teilnehmender Person für Ganz-

tagsveranstaltungen (über 4 Stunden) 

 

 

 

  Für Kurzzeltlager 
 

  4,00 € pro Tag und teilnehmender Person. 

 

 

 

  Antragstellung: 

 

  Formblatt mit Teilnehmerverzeichnis. Bei Teilnehmerzahlen 

über 80 kann auch eine anderweitige Bestätigung vorge-

legt und anerkannt werden. Aus ihr muss die genaue Teil-

nehmerzahl hervorgehen (z.B. Eintrittsausweis von Frei-

zeiteinrichtung). 
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  Bei der Zuschussgewährung werden nur Kinder und Ju-

gendliche berücksichtigt, die in der Stadt Burgdorf wohn-

haft sind oder in Burgdorfer Familien ihre Sommerferien 

verbringen. 

 

 

 

  Ausnahme: 
 

  Bei "Spontanveranstaltungen", d.h. Veranstaltungen, bei 

denen vorher keine Anmeldung nötig oder erforderlich war, 

werden alle auf der Teilnehmerliste aufgeführten Kinder 

und Jugendlichen bei der Zuschussberechnung berück-

sichtigt. 
 
 
 
 
 

 4. Internationale Jugendarbeit 

 

  Die internationale Jugendarbeit soll durch persönliche Be-

gegnung junger Menschen aus verschiedenen Ländern, 

durch gemeinsames Lernen und Arbeiten, einen Beitrag 

zur besseren Verständigung und Zusammenarbeit über die 

Grenzen hinweg erbringen. 

 

  Sie soll damit zur Erkenntnis führen, dass nationale Prob-

leme im wachsenden Umfange in ihrem internationalen 

Zusammenhang gesehen und gelöst werden müssen. 

 

  Internationale Verständigung erfordert die Fähigkeit, sich 

in die Lage des von einer anderen Sprache, Kultur und Ge-

sellschaft geprägten Menschen zu versetzen, in der Ausei-

nandersetzung mit dem anderen sich selbst kritisch zu se-

hen und nicht nur die Vorurteile des anderen, sondern 

auch die eigenen zu erkennen und zu ihrer Überwindung 

beizutragen. 

 

  Voraussetzungen: 
 

  Bei der Zuschussgewährung werden nur Kinder und Ju-

gendliche berücksichtigt, die in der Stadt Burgdorf wohn-

haft sind oder in Burgdorfer Familien ihre Sommerferien 

verbringen. 

 

 

  Ausnahme: 

 

  Bei ‚Spontanveranstaltungen’, d.h. Veranstaltungen, bei 

denen eine vorherige Anmeldung nicht erforderlich war, 

werden alle auf der Teilnehmerliste aufgeführten Kinder 

und Jugendlichen bei der Zuschussberechnung berück-

sichtigt. 

 

 

 

 4. Internationale Jugendarbeit 

 

  Die internationale Jugendarbeit soll durch persönliche Be-

gegnung junger Menschen aus verschiedenen Ländern, 

durch gemeinsames Lernen und Arbeiten, einen Beitrag 

zur besseren Verständigung und Zusammenarbeit über die 

Grenzen hinweg erbringen. 

 

  Sie soll damit zur Erkenntnis führen, dass nationale Prob-

leme im wachsenden Umfange in ihrem internationalen 

Zusammenhang gesehen und gelöst werden müssen. 

 

  Internationale Verständigung erfordert die Fähigkeit, sich 

in die Lage des von einer anderen Sprache, Kultur und Ge-

sellschaft geprägten Menschen zu versetzen, in der Ausei-

nandersetzung mit dem anderen sich selbst kritisch zu se-

hen und nicht nur die Vorurteile des anderen, sondern 

auch die eigenen zu erkennen und zu ihrer Überwindung 

beizutragen. 
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  Internationale Jugendarbeit soll jungen Menschen bewusst 

machen, dass sie für die Sicherung und demokratische 

Ausgestaltung des Friedens und für mehr Freiheit und so-

ziale Gerechtigkeit in der Welt von morgen verantwortlich 

sein werden. 

 

 

 

  Förderungsmöglichkeit A: 

 

  Begegnungen in der Trägerschaft von Gruppen der Ju-

gendverbände und den Sportvereinen, mit Partnern aus al-

len europäischen Ländern, außer Frankreich. Zuschüsse für 

Jugendbegegnungen mit Frankreich werden nach den Best-

immungen des Deutsch-Französischen Jugendwerkes 

(DFJW) vergeben. 

 

 

  Voraussetzungen: 
 

  Eine Programmdauer von mind. 6 und höchstens 30 Ta-

gen, ohne An- und Abreisetag. 

 

  Mindestalter der deutschen Teilnehmer: 14 Jahre. 
 

  Es gelten die weitergehenden Bestimmungen des jeweils 

gültigen Bundesjugendplanes. 
 
 

  Förderung: 
 

  Die finanzielle Förderung erfolgt nach den im Bundesju-

gendplan festgesetzten Richtsätzen. Eine zusätzliche För-

derung von Seiten der Stadt Burgdorf ist nicht vorgesehen. 

 

  Antragstellung: 
 

  Bei Gruppen der Jugendverbände an die zuständigen 

Dachverbände. Bei Sportvereinen an die Sportjugend im 

Landessportbund Niedersachsen. 

  Internationale Jugendarbeit soll jungen Menschen bewusst 

machen, dass sie für die Sicherung und demokratische 

Ausgestaltung des Friedens und für mehr Freiheit und so-

ziale Gerechtigkeit in der Welt von morgen verantwortlich 

sein werden. 

 

 

 

  Förderungsmöglichkeit A: 
 

  Begegnungen in der Trägerschaft von Gruppen der Ju-

gendverbände und der Sportvereine, mit Partnern aus al-

len europäischen Ländern außer Frankreich. Zuschüsse für 

Jugendbegegnungen mit Frankreich werden nach den Best-

immungen des Deutsch-Französischen Jugendwerkes 

(DFJW) vergeben. 

 

 

  Voraussetzungen: 
 

  Eine Programmdauer von mind. 6 und höchstens 30 Ta-

gen, ohne An- und Abreisetag. 

 

  Es gelten die weitergehenden Bestimmungen des jeweils 

gültigen Bundesjugendplanes. 

 

 

 
  Förderung: 
 

  Die finanzielle Förderung erfolgt nach den im Bundesju-

gendplan festgesetzten Richtsätzen. Eine zusätzliche För-

derung von Seiten der Stadt Burgdorf ist nicht vorgesehen. 

 

  Antragstellung 
 

  Bei Gruppen der Jugendverbände an die zuständigen 

Dachverbände. Bei Sportvereinen an die Sportjugend im 

Landessportbund Niedersachsen. 
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  Eine Anmeldung der Maßnahme muss bis zum 01.09. des 

Vorjahres erfolgt sein und der Förderungsantrag bis zum 

28. Februar des Durchführungsjahres eingereicht wor-

den sein. 

 

 
 

  Förderungsmöglichkeit B: 

 

  Begegnungen in der Trägerschaft von Jugendgemeinschaf-

ten und Sportvereinen, mit Partnern aus allen europäi-

schen Ländern. 

 

  Seitens der Stadt Burgdorf werden nur solche Maßnahmen 

gefördert, die weder vom Bund noch vom Land bezu-

schusst werden. 

 

 Gibt es kein fundiertes Begegnungsprogramm, sondern 

findet die Fahrt aus touristischen Gründen bzw. aus Frei-

zeit- und Erholungsgründen statt, wird die geringere In-

landsförderung angewendet. 
 
 

  Voraussetzungen: 
 

  Eine Programmdauer von mind. 3 Tagen und höchstens 10 

Tagen einschl. An- und Abreisetag. 

 

  Altersbegrenzung der deutschen Teilnehmer: 

  12 - 25 Jahre. 
 

  Befinden sich in einer Gruppe minderjährige Teilnehmer, 

so wird eine angemessene Anzahl von erwachsenen Be-

treuungskräften bei der Zuschussvergabe berücksichtigt. 

Bei Begegnungen mit Partnerstädten ist eine Förderung 

über das Alter von 25 Jahren hinaus möglich. Die Teilneh-

mer müssen in Burgdorf wohnhaft sein. Begründete Aus-

nahmen, wie z.B. bei Führungskräften oder Mannschaften, 

sind möglich. 

 

  Eine Anmeldung der Maßnahme muss bis zum 01.09. des 

Vorjahres erfolgt sein und der Förderungsantrag bis zum 

28. Februar des Durchführungsjahres eingereicht wor-

den sein. 

 

 

 

  Förderungsmöglichkeit B: 
 

  Begegnungen in der Trägerschaft von Jugendgemeinschaf-

ten und Sportvereinen mit Partnern aus allen europäischen 

Ländern. 

 

  Seitens der Stadt Burgdorf werden nur solche Maßnahmen 

gefördert, die weder vom Bund noch vom Land bezu-

schusst werden. 

 

 Gibt es kein fundiertes Begegnungsprogramm, sondern 

findet die Fahrt aus touristischen Gründen bzw. aus Frei-

zeit- und Erholungsgründen statt, wird die geringere In-

landsförderung angewendet. 
 
 

  Voraussetzungen: 
 

  Eine Programmdauer von mind. 3 und höchstens 10 Tagen 

einschl. An- und Abreisetag. 

 

  Altersbegrenzung der deutschen teilnehmenden Per-

sonen:     12 - 25 Jahre. 
 

  Befinden sich in einer Gruppe minderjährige teilnehmende 

Personen, so wird eine angemessene Anzahl von erwach-

senen Betreuungskräften bei der Zuschussvergabe berück-

sichtigt. Bei Begegnungen mit Partnerstädten ist eine För-

derung über das Alter von 25 Jahren hinaus möglich. Die 

Teilnehmer müssen in Burgdorf wohnhaft sein. Begründete 

Ausnahmen, wie z.B. bei Führungskräften oder Mannschaf-

ten, sind möglich. 
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  Förderung: 
 

3,80 € pro Tag und Teilnehmer bei Aufenthalten im 

Ausland 

 

5,30 € pro Tag und Teilnehmer bei Aufenthalten aus-

ländischer Gruppen und Vereine als Gegenbe-

such 

 

 

  Antragstellung: 
 

  Das Vorhaben soll nach Möglichkeit bis zum 30. Sept. des 

Vorjahres bei der Stadt Burgdorf angemeldet sein. 
 
 

  Bei Besuchen im Ausland: 
 

  Auf Formblatt mit Bestätigung der gastgebenden Stadt 

bzw. Gemeinde. 
 
 

  Bei Gegenbesuch ausländischer Partner: 
 

  Mit Teilnehmerliste (Formblatt) der ausländischen Gäste. 
 

  Beim qualifizierten Programm ist vor der Durchführung ein 

Veranstaltungsplan vorzulegen. 

 

 B. Personenbezogene Förderung: 
 

  Jugendarbeit ist weitestgehend auf das Engagement eh-

renamtlicher Mitarbeiter angewiesen. Damit diese den Er-

fordernissen einer modernen und attraktiven Jugendarbeit 

entsprechen können, ist es ein Anliegen der Stadt Burg-

dorf, ihnen die Aus- und Fortbildung zu erleichtern. Kosten, 

die den Mitarbeitern z.B. durch die Teilnahme an überörtli-

chen Jugendgruppen- oder Jugendleiter-Lehrgängen ent-

stehen, können daher bezuschusst werden. 

 

 

 

  Förderung: 
 

3,80 € pro Tag und teilnehmender Person bei Aufent-

halten im Ausland 

 

5,30 € pro Tag und teilnehmender Person bei Aufent-

halten ausländischer Gruppen und Vereine als 

Gegenbesuch 

 

 

  Antragstellung: 
 

  Das Vorhaben soll nach Möglichkeit bis zum 30. Sept. des 

Vorjahres bei der Stadt Burgdorf angemeldet sein. 
 
 

  Bei Besuchen im Ausland: 
 

  Auf Formblatt mit Bestätigung der gastgebenden Stadt 

bzw. Gemeinde. 
 
 

  Bei Gegenbesuch ausländischer Partner: 
 

  Mit Teilnehmerliste (Formblatt) der ausländischen Gäste. 
 

  Beim qualifizierten Programm ist vor der Durchführung ein 

Veranstaltungsplan vorzulegen. 

 B. Personenbezogene Förderung: 
 

  Jugendarbeit ist weitestgehend auf das Engagement eh-

renamtlicher Mitarbeiter angewiesen. Damit diese den Er-

fordernissen einer modernen und attraktiven Jugendarbeit 

entsprechen können, ist es ein Anliegen der Stadt Burg-

dorf, ihnen die Aus- und Fortbildung zu erleichtern. Kosten, 

die den Mitarbeitern z.B. durch die Teilnahme an überörtli-

chen Jugendgruppen- oder Jugendleiter-Lehrgängen ent-

stehen, können daher bezuschusst werden. 
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  Antragstellung: 
 

  Antragsteller sind die als förderungswürdig anerkannten 

Jugendgruppen, Jugendverbände oder Vereine. Der form-

lose Antrag muss mindestens 3 Wochen vor Beginn der 

Bildungsmaßnahme eingereicht sein. Aus dem Antrag müs-

sen die dem Teilnehmer entstehenden Kosten hervorge-

hen. Eine Kopie des Einladungsschreibens ist beizufügen. 

 

  Die Auszahlung des bewilligten Zuschussantrages erfolgt 

nach Vorlage einer Teilnehmerbescheinigung. 

 

 

 

 C. Zuschüsse für den Investitionsbereich und zu den 

laufenden Kosten 

 

  Als förderungswürdig anerkannte Jugendgruppen, -

verbände und Vereine, die im Bereich der Stadt Burgdorf 

tätig sind, können auf Antrag Zuschüsse für den In-

vestitionsbereich und zu den laufenden Kosten erhalten. 

 

 

  Zuschussfähig sind insbesondere: 
 

  - Ausstattung und Unterhalt von Jugendräumen und -

heimen, 

 

  - Anschaffung und Instandsetzung von Zelt- und Lager-

material, 

 

  - Anschaffung von Material für die Gruppenarbeit (z.B. 

Musikinstrumente, Werkzeug, Spiel- und Beschäfti-

gungsmaterial, Fach- oder Liederbücher). 
 
 

  Antragstellung: 
 

  Anträge auf einen Zuschuss sind formlos zu stellen. Dem 

Antrag ist ein Kostenvoranschlag sowie ein Kostende-

  Antragstellung: 
 

  Antragsteller sind die als förderungswürdig anerkannten 

Jugendgruppen, Jugendverbände oder Vereine. Der form-

lose Antrag muss mindestens 3 Wochen vor Beginn der 

Bildungsmaßnahme eingereicht sein. Aus dem Antrag müs-

sen die dem Teilnehmer entstehenden Kosten nach Abzug 

des Vereinszuschusses hervorgehen. Eine Kopie des Einla-

dungsschreibens ist beizufügen. 

 

  Die Auszahlung des bewilligten Zuschusses erfolgt nach 

Vorlage einer Teilnehmerbescheinigung. 

 

 

 C. Zuschüsse für den Investitionsbereich und zu den 

laufenden Kosten 

 

  Als förderungswürdig anerkannte Jugendgruppen, -

verbände und Vereine, die im Bereich der Stadt Burgdorf 

tätig sind, können auf Antrag Zuschüsse für den In-

vestitionsbereich und zu den laufenden Kosten erhalten. 

 

 

  Zuschussfähig sind insbesondere: 
 

  - Ausstattung und Unterhalt von Jugendräumen und -

heimen, 

 

  - Anschaffung und Instandsetzung von Zelt- und Lager-

material, 

 

  - Anschaffung von Material für die Gruppenarbeit (z.B. 

Musikinstrumente, Werkzeug, Spiel- und Beschäfti-

gungsmaterial, Fach- oder Liederbücher). 
 
 

  Antragstellung: 
 

  Anträge auf einen Zuschuss sind formlos zu stellen. Dem 

Antrag ist ein Kostenvoranschlag sowie ein Kostende-
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ckungsplan beizufügen. Anträge für das laufende Haus-

haltsjahr sollen nach Möglichkeit bis zum 31.03. vorliegen. 

 

  8 Wochen nach Auszahlung des Zuschusses ist ein Ver-

wendungsnachweis vorzulegen, der den Gesamtaufwand 

nachweist. 

 

 

Die Förderrichtlinien der Stadt Burgdorf wurden am 15.11.2010 

durch den Jugendhilfeausschuss beschlossen und treten zum 01. 

Februar 2011 in Kraft. 

 

ckungsplan beizufügen. Anträge für das laufende Haus-

haltsjahr sollen nach Möglichkeit bis zum 31.03. vorliegen. 

 

 

 

 

 

 

Die Förderrichtlinien der Stadt Burgdorf wurden am 03.03.2014 

durch den Jugendhilfeausschuss beschlossen und treten zum 01. 

April 2014 in Kraft. 

 

 


